
782 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (743 der Bei
lagen): Abkommen zur Änderung des Ab
kommens vom 14. September 1955 zwischen 
der Republik österreich und der Bundes
republik Deutschland über Erleichterungen 
der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, 

Straßen- und Schiffsverkehr 

Art. 11 des Abkommens vorn 14. September 
1955 zwischen der Republik österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über Erleichterun
gen der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, Stra
ßen- und Schiffsverkehr, BGBI. Nr. 240/1957, 
der d:l!s Tragen von Direnstwaffen durch Gr'enz
abfertigungsorgane des Nachbarstaates regelt, 
schuf erne nicht zweifelsfreie Rechtslage, weshalb 
durch das vorliegende Anderungsablrommen ein
deutig statuiert werden 5011, daß ·diese Orglane 
auch auf dem Weg von und zu ihrem im 
Nachbarstaat gelegenen Wohnort di,e Dienst
wafFe tragen dürfen. 

Kammerhofer 
Berichterstatter 

Das Abkommen .istgesetzlindernd und bedarf 
daher der Genehmigung des Nationalrates ge
mäß Art. 50 Ahs. 1 B-VG. 

Der Verkehrsausschuß hat das gegenständliche 
Abkommen in seiner Sitzung am 2. Feber 1978 
in Verhandlung gezogen und einstimmig be
schlossen,dem Nation.ahat die Genehmigung 
des vorliegenden Abkommens zu empfehlen. 

Eine spezielle Tra.nsformation im Sinne des 
Art. 50 Ahs. 2 B-VG ersch:ien dem Ausschuß 
nicht erforderlich. 

Der Verkehrs ausschuß stellt somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Abkommens zur Anderung 
des Abkommens vom 14. Sepnember 1955 zwi
schen der R'epublik Österreich lund der Bundes
r.epuMik Deunschland über Erleichterungen der 
Grenzabfertigung im Eisenbahn-, Straßen- und 
Schiffsverkehr (743 der Beilagen) wird verfas
sungsmäßig genehmigt. 

Wien, 1978 02 02 

Prechd 
Obmann 
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